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Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft gewährt ihren 

Mitgliedern einen Zuschuss von 50 Euro für ab 1. Jänner 

2020 geborene Kinder. 

Dieser Zuschuss gebührt jedem Mitglied und ist mittels 

Antrag binnen 12 Monaten ab Geburt einzureichen. 

Dieses Ansuchen ist mit einer Kopie der Geburtsurkunde 

schriftlich an das Landessekretariat oder eingescannt 

per E-Mail an oberoesterreich@younion.at zu übermit-

teln. 

Geburtenzuschuss  

younion und GÖD 
Durch die Lockerungen der Sicherheitsmaßnahmen wg. dem 

Corona-Virus können wir die Verteilaktion für unsere Eisaktio-

nen auch heuer wieder durchführen. Es wurde sogar ein  

4.Termin bereits fixiert. Für alle KollegInnen, die an diesem 

Tag im Dienst sind, kann ein Eis (Waffelhörnchen) vor dem 

Bau Blutzentrale abgeholt werden.  

Bitte nur eine Person pro Abteilung mit einer (Kühl-)tasche 

schicken und die MitarbeiterInnen-Anzahl bekanntgeben.  

Nach dem Betriebsratsbeschluss vom 11. Mai 2020 

ist es uns möglich Gutscheine nicht nur für Gewerk-

schaftsmitglieder, sondern auch für alle Noch-Nicht-

Gewerkschaftsmitglieder des Med Campus 3 bis 6 

auszugeben. 

Nun können alle KollegInnen des Med Campus von 

den Vergünstigungen durch unser Gutscheinangebot 

profitieren. 

Bitte bei Abholung die Mitarbeiterkarte vorweisen. 

 

Bestellungen je Gutschein im Wert von über 200€ un-

ter der DW 6061 oder DW 6062 vorbestellen 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst gewährt auch  ih-

ren Mitgliedern einen Geburtenzuschuss. 

Der Zuschuss beträgt 50 Euro pro Kind.  

Der Antrag ist mit dem  entsprechenden Formular  unter 

Beilage einer Kopie der Geburtsurkunde  an 

ooe@goed.at  zu schicken. 

 

Informationen und das Formular findet ihr unter: 

http://www.betriebsrat-kuk-mc.at/geburtenzuschuss-

younion-goed/ 

TERMINE  
 
Zeit von 9 bis 12:30 Uhr 
 

Dienstag 9. JUNI 

Mittwoch 15. JULI 

Donnerstag 13. AUGUST 

Mittwoch 09. SEPTEMBER 

 

Euer Helmut Freudenthaler 

 
 
 
 
 
 
 „Wir sind für die PatientInnen da.“ In 
 den 26 Jahren im Betrieb habe ich  
immer wieder von KollegInnen gehört: 

„Wir müssen ja alle PatientInnen, die unsere Hilfe/
Pflege benötigen, versorgen“.  
Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Pflicht. Egal wie 
sehr KollegInnen unter dem Zeitmangel, der Arbeitsver-
dichtung und dem hohen Arbeitsdruck gelitten haben, 
sie waren davon überzeugt, dass es zur vollständigen 
PatientInnenversorgung keine Alternative gibt.  
Nahezu jeder Hinweis, dass es sehr wohl Alternativen 
gäbe, scheiterte an dieser Überzeugung. 
Nun hat uns die Corona-Pandemie gezeigt was alles 
möglich ist.  
Ohne die Reduzierung der geplanten Aufnahmen hätten 
wir die Versorgung der COVID-19-PatientInnen nicht ge-
währleisten können. 
Dadurch wurde klar worum es geht. Es geht um das 
richtige Verhältnis zwischen der Anzahl an geplant/
ungeplant versorgten PatientInnen zum beschäftigten 
Krankenhauspersonal. Wenn das Verhältnis PatientIn : 
KH-Beschäftigte/r stimmen würde, dürften wir Betriebs-
rätInnen nicht so viele Klagen von KollegInnen über 
Zeitdruck, Arbeitsverdichtung oder Gratwanderungen 
am körperlichem und geistigem Limit hören. 
Würden auch die Führungsspannen der Leitungen  
reduziert werden, hätten diese auch die Zeit, die sie für 
Führung benötigen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
welch wichtige Aufgabe die Vorgesetzen in „unsicheren 
Zeiten“ haben, wie viele Gespräche sie bezüglich fast 
täglich wechselnder Informationen führen hätten sollen, 
aber aus Zeitmangel nicht konnten. 
Eine Lehre aus der Corona-Krise: Geht nicht – gibt´s  
also nicht. 
MEHR VON UNS. BESSER FÜR ALLE. ist das Gebot 
der Stunde! 

Geht nicht – 

gibt´s nicht! 

Eisaktionen 2020 Gutscheine für alle 

Das Team  

der Betriebsrätinnen und Betriebsräte  

wünscht  

allen Kolleginnen und Kollegen  

einen erholsamen  

Sommerurlaub  


